
Nr. 351/J 

1980 -02- 20 
.4nfrage 

der· Abgeordneten Dr. ERMACOR.4, Kv!,.\.fl 
und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend Abgeltung von Uberstunden 

Wie bekannt~ sind die Personalkosten für das Bundesheer vergleiah­

bar mit anderen Staaten überproportioniert hoah. Jedenfalls 

h8her als die Budgetmittel~ die für Materialerhaltung und 

MateI'ialbeschaffung veranschl-agtwerden. Das hat nicht zuletzt 

seine Ursache in jenen Rechtsvorschriften~ die ein Entgelt 

für die Leistung von Uberstunden vorsehen und in der aufgrund 

dieser Rechtsvorschriften durchgeführten Praxis. Ein klares 

Bild über die Gliederung der PersonaZkosten~ soweit sie die 

Uberstundenfragen angeht~ kann aus dem Bundesfinanzgesetz selbst 

nicht gewonnen werden. Daher muß dieses Bild~ das für den 

Aufbau des Heeresbudgets~ für die Gestaltung des Heere8dienstrechtes~ 

für die Personalpolitik im Heere von entscheidender Bedeutung 

-is t ~ im Anfrageweg abge klärt werden. 

Aber nicht nur dies. Es hat die AbgeZtung deI' Uberstunden auch 

einen anderen Effekt: ein Teil der Uberstunden wird durch Freizeit 

abgegolten. Bei einem an und für s1:ch begrenzten Kader wird der 

Dienstbetrieb durch diese in Freizeit abzugeltenden UbeI'stunden 

belastet. Ein weiteres: Uberstunden treten auch dadurch auf. daß~ 

da nach wie vor Dienstposten unbesetzt sind~ dies durch 

Doppelfunktionen ausgeglichen werden muß. 

Alle diese Tatsachen belasten nicht nur das Bundesbudget~ sondern 

schaffen /;Jegen der Differenziertheit der' Praxis Pr'ob leme~ die im 
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konkreten FalZ in WidersprUchen zum Verfassungsgebot der 

Gleichheit vor dem Gesetz münden. 

Wenn diese Art der PersonalverwaZtung dazu fUhrt~ das Heer nur 

mehr durch sogenannte Uberstunden funktionsfahig zu erhalten~ 

dann ist der Ausdruck "Uberstunden-Heer" fUr die Charakterisierung 

dieser Situation gewiss keine Übertreibung. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister fUr Landesverteidigung folgende 

Anfrage: 

1. Wie hoch sind die Anteile des Personalbudgets im Bereiche der 

Landesverteidigung~ die in der XIV. GP und im Budget jahr 1979 

der XV. GP fUr Uberstunden aufgewendet wurden und im 

Jahre 1980 fUr Uberstunden aufgewendet werden soZZen ? 

2. Auf welche Dienstleistungen beziehen sich sogenannte 

Uberstundenabgeltungen ? 

3. Wie hoch liegen die KostenanteiZe hinsichtlich solcher Uber­

stundenabgeZtungen fUr zeitverpflichtete Soldaten~ Beamte in 

Unteroffiziersfunktion und für beamtete Offiziere ? 

4. Findet irgend eine UberstundenabgeZtung auch fUr Soldaten statt~ 

die in WaffenUbungen~ Kade2>Ubungen~ freiwi l ligen WaffenUbungen 

Dienst tun ? 

5. Gibt es Berechnungen~ die aus der Art der Uberstundengewahrung 

erkennen Zassen~welche Leistungen Soldaten zeitlich über die 

normale Arbeitszeit hinaus zu erbrinaen haben~ die in einem 

öffentlichen Dienstverhaltnis zum Bund stehen ? 

6. Wie hoch ist die Zahl der Ubepstunden~ die durch Freizeit 

abgegolten werden - das hinsichtlich Einheiten und Funktionen ? 
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7. Wie viele Doppelfunktionen haben öffentZich-rechtZieh 

Bedienstete im Bundesheer zu bekleiden (Durehsehnitt pro 

Einheit) ? 

8. Gedenken Sie naeh dem im Innenressort bestehenden Modell einer 

ei~heitliehen erlaßmaßig abgesieherten Uberstundenregelung 

dem ProbZem Herr zu we~den oder treten Sie fUr eine gesetz Ziehe 

Regelung ein~ um dem Gleiehheitssatz zu entsprechen ? 

9. Bis wann ist mit der Behebung dieser nieht langer vertretbaren 

Zustände im Bereiehe der Dienstposten- und PersonaZverwaZtung 

des Verteidigungs ressorts zu reehnen ? 
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